
BUCHBESPRECHUNGEN

keıine Infragestellung des deutschen Staatskırchenrechts bedeuten. Art. Abs EUV
Vertrag ber die Europäische Unıon VO 7. Februar 19972 1n der Fassung VO

1. Januar schützt ausdrücklich den Kern der Identität der natıonalen Staaten.
Hıerzu 1st (nıcht nur) 1n Deutschland gerade das Verhältnis der Regelung VO Staat un:
Kirche rechnen. Dıie 1mM Herbst 1998 erfolgte Berücksichtigung der Kırchen und
Religionsgemeinschaften 1mM Anhang ZUu Amsterdamer Vertrag bedeutet eıne zusatz-
lıche Sıcherung.

Eın Sachwortregister 77-1 83), eın Personenregıster und eın Verzeichnis
der Dıskussionsredner schließen dieses hervorragende Buch ab Dıie Essener (3€e-
spräche haben sıch 1n (inzwischen) 35 Jahren eiınemedie renzen Deutschlands
hınaus) anerkannten Fachkongrefß entwickelt. Freilich sınd die meısten Männer undFrauen) der erstien Stunde inzwiıischen LOLT der wiıssenschaftlich) kaum mehr aktıv. Hoft-
fentlich gelingt der nächsten Generatıon, die Essener Gespräche aut iıhrem sehr hohen
Nıveau 7 halten. Utinam! SEBOTT

LEXIKON FÜUR IRCHEN- UN:  _ STAATSKIRCHENRECHT, herausgegeben VO Axel Yhr
Campenhausen, Ilona Riedel-Spangenberger und Reinhold Sebott S Mıiıtar-

beıit VO  - Heribert Hallermann, Av Paderborn [u a Schöningh 2000 736 ÖISBN 3:506-751406-9
Dıie Anregung diesem Lexikon zing VO Verlag Ferdinand Schöningh AdUuS,Ww1e INnan Aaus dem Vorwort ertährt. Ort erwecken dıe Herausgeber den Eindruck, da{ß

InNnan 1U  H auch für den deutschsprachigen Raum eın Lexikon des Kırchen- un! Staatskır-
chenrechts habe schaffen wollen, ahnlich Ww1e€e vergleichbare Lexika 1m romanıschen
Raum bereits gebe. S1e ürften damıt VOT allem auf das spanısche Diccionarıo de Derecho
CAnONLCO und das iıtalienische Nu0vo0o Dizıonarıo dı Dıirıtto (ANONLCO anspıelen. Tatsäch-
ıch geht das deutsche Lexıkon ber diese Werke allerdings iın mehrtacher Hınsıcht hın-
AaUus Das 1st schon außeren Umftang erkennen: Gegenüber den beiden gCNANNLENeinbändıgen Lexika 1St das deutsche Lexiıkon aut drei Bände angelegt. Der quantıtatıveUnterschied 1st noch deutlicher, W as dıe ahl der Autoren angeht: Haben spanıschenund iıtalıenischen Lexikon bzw. 30 utoren mıtgearbeıtet, kommt e1m deutschen
Lexikon bereıts der and aut 194 Autoren. (In der Liste Anfang des Bandes
tehlen die Namen VO: Jörg Müller-Volbehr, der den Beıtrag „Dotatıon, Har® beisteu-
erte; und Georg Schöllgen, VO  - dem die Artikel „Apostolısche Konstitutionen“, „Dida-che“ und „Didaskalie“ stammen..) Inhaltliıch vesehen lıegt die wichtigste Besonderheit
des deutschen Lexikons darın, da{fß CS nıcht I1UT das katholische Kirchenrecht un! das
Staatskirchenrecht, sondern uch das evangelische Kırchenrecht berücksichtigt.Der and umta{ßt 564 Beıträge, 1m Durchschnuitt etwa rel Beıträge PTro Au-
LOTr. (Zu der auf dem Rückdeckel angegebenen Zahl VO  - eLtwa 830 Stichworten gelangt
INall, wenn INa  n} uch Jjene Maupt- un! Unterstichwörter hinzuzählt, die lediglich eıne
Verweısung auf andere Stichwörter lıefern.) IDITG Auswahl der utoren für die einzelnen
Stichworte haben die Herausgeber oftensichtlich mıt großer orgfalt VOTSCHOMMEN, So
1st CS bei vielen Stichwörtern gelungen, ausgewı1esene Fachleute gewınnen, die den
betreffenden Themen bereıts ausgiebig geforscht haben der mıiıt ihnen AaUus ihrer direk-
ten Erfahrung 1n der rechtlichen Praxıs sınd und die dem Leser 1U  - auf dem ZUuUr
Verfügung stehenden Raum eıne Synthese iıhres Wıssens mıtteilen konnten. Natürliıch
W arlr das nıcht überall möglıch; manche Stichwörter sınd wohl her zufällig ihre Au-

gelangt und beschränken sıch mehr oder wenıger auf ine eintache Aufzählung der
einschlägigen Vorschriften des geltenden Rechts Durchgehend werden jedentfalls ALVGLS
lässıge ntormationen gegeben, und gut wWw1ıe alle Beiträge enthalten Hınweise auf we1l-
tertührende Lıteratur.

Im Vorwort erklären die Herausgeber, das „‚bewußt nıcht harmonisierte“ Nebeneın-
anderstellen katholischer und evangelıscher Beıträge solle als „dem Rechtsvergleich die-
nend“ betrachtet werden. Schon eın rein außerlicher Vergleich bringt dabei interessante
Unterschiede 4a1ls Licht. Zunächst tällt auf, da{fß die Anzahl der „katholischen“ Beıträge
tiwa reimal hoch 1st WI1e die der „evangelischen“. Das lıegt wohl nıcht einer be-
wußten der unbewulsten Bevorzugung, sondern hat sıch ottenbar VO der Materıe
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selbst her ergeben. Der Grund dafür dürtte nıcht ıntach I11UTLr 1n eiınem unterschiedli-
hen Stellenwert des Kırchenrechts 1n den beiden Kontessionen liegen, sondern uch 1n
eiıner größeren Einheitlichkeit und 5Systematisierung des katholischen Kıirchenrechts.
Das zeıgt sıch den „katholischen“ Stichwörtern eher technischer Art FABN
Bereich der „Allgemeıinen Normen“ (Erstes uch des GIG) Ww1e€e ELW: „Abrogation“,„Abstimmung“, „Aequıitas CanONICA . „Annahme“, „Anordnung“, „Approbatıio“ USW.,
vergleichbare evangelısche Beıträge sınd in das Lexıkon siıcherlich Recht nıcht
aufgenommen. Zum katholischen Übergewicht hat natürlich uch das unterschiedliche
Eheverständnis beigetragen, das sıch in zahlreichen spezifisch katholischen Beıiträgen
ZUuU Buchstaben B nıederschlägt. Eın weıterer deutlicher kontessioneller Unterschied
esteht darın, da{fß sıch dıe evangelischen Beıträge 1e] haäufıger aut die Sıtuation ın
Deutschland konzentrieren, während sıch die katholischen Beıträge in vielen Fällen eher
der Darstellung des allgemeinen Kıirchenrechts ( und Owıdmen un 1Ur 1n
eın Paar Zusatzbemerkungen auf deutsche Besonderheiten eingehen. Aufgrund ihrer
vornehmlıich „deutschen Perspektive teilen die evangelischen Beıträge weıtaus häufigerCC

über die eigentlichen rechtlichen Intormationen hinaus uch Faktenwissen mıt (Zdarüber, welchen Orten 65 1n Deutschland evangelısche Abtissinnen der Domkapı-tel 21bt Generell neıgen be1 allen Unterschieden zwıschen den einzelnen utoren
die katholischen Beıträge mehr dazu, die geltende Rechtslage detailliert darzustellen,
während die evangelischen Beıträge 1e] häufiger aut geschichtliche un theologischeAspekte eingehen. Tle diese Unterschiede sınd sıcherlich nıcht zufällig, sondern haben
iıhre urzeln ın der jeweiligen Kırchenstruktur und der spezifischen Rolle des Kirchen-
rechts ın den verschıedenen Kontessionen. Di1e Tatsache, dafß die rechtlichen Unter-
schiede zwiıischen den einzelnen evangelıschen Landeskirchen weıtaus größer sınd als
zwıschen den katholischen Diözesen, macht VO vornherein unmöglıch, da{fß dıe
evangelıschen Beıträge 1n demselben WI1eEe die katholischen auf rechtliche Detailtra-
SCn eingehen. Daher legte 6S sıch wohl w1e VO selbst nahe, da{fß die evangelıschen rf1-
kel mehr 1Ns Geschichtliche und Grundsätzliche gehen.

Nach Auskuntt des Orworts die Herausgeber und die Schriftleitung bemüht,
„dıe einzelnen Beıträge soweıt als möglich aufeinander abzustimmen“. Man gewınntallerdings den Eindruck, dafß S1€e 1n dieser Hınsıcht hätten weıter gehen sollen. An einıgenStellen o1bt unnötige Wıederholungen ( 1n den Beiträgen „Eucharistie“ und „Eu-
charıstiefejer“: ebenso ware nıcht nötıg SCWESEC, die Ehehindernisse des kanonıschen
Rechts gleich dreimal hıntereinander 1M einzelnen darzustellen, wWw1e€e 65 1n den Artikeln
„Ehehindernisse“, „Ehenichtigkeitsgründe“ un! „Eherecht“ geschehen 1st) Was die
staatskırchenrechtlichen Artıkel angeht, ware wohl eine klare Vorgabe der Frage, wel-
che Länder berücksichtigt werden sollten, wünschenswert SCWESECH. Nun stellen einıge
Beıträge uch die Rechtslage in Osterreich und der Schweiz dar, während sıch andere
Beıiträge auft Deutschland beschränken, da; sıch Leser in den anderen deutschsprachi-
SCn Ländern fragen werden, ob das Lexiıkon eigentlich uch für S1Ee gedacht 1St der nıcht.

Eıne Schwachstelle des Lexikons stellen die erweıse dar. Ottenbar wurden s1ie 1m
sentlichen mechanisch erstellt, das heißt, allen Wörtern, die selbst als Stichwort aufge-
NOomMMeEN sınd, wurde der telle, der s1e erstmals iın einem Artıkel vorkommen, eın
Verweıs hinzugefügt. Das hat einenReihe VO Mängeln ZUrFr Folge. Zunächst einmal
StoOrt CS den Leseflufß, da{fß INan immer wıeder auf Worter w1e „Kirche“ der „Gesetz“
verwıesen wiırd, uch die betretfenden Artikel azu nıcht in einem CENSCICH Zusam-
menhang stehen. Sodann entstehen häufig Verweisketten, H INnan wırd auf eın Stich-
WOTrTL verwıesen, das seinerseıts wıeder 1Ur eiınen Verweıs enthält. steht be1 „Erfül-
lungsunvermögen“ L1UT eın Verweıs auf „Eheunfähigkeıit“. Dieses Stichwort nthält
wıederum 1Ur einen Verweıs aut „Ehehindernisse“, „Ehekonsens“ un „Ehekonsens-
mängel“. Man hätte sıcherlich besser die passenden erweıse gleich beı „Erfüllungsun-
vermögen“ angeben können. (In diesem Fall braucht der Leser iımmerhın 1Ur 1n eiınem
Band hın- und herzublättern; wiırd iıhn wenıger treuen, unnötıg zwıischen verschiede-
1E  - Bänden hin und her verwıesen werden.) Kurioser sınd die zirkulären erweIlse.
So wırd 1n dem Beıtrag „Appellatıo“ gleich Anfang aut das Stichwort „Berufung“
verwıesen. Dort findet I11all ber neben der „geistlichen Berufung“ lediglich eiınen ück-
verweIıls „Appellatio“. Ahnlich gelangt INa  =) VO „Dechant“ „Dekan“ un:! wıeder
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zurück. In Anbetracht des mechanischen Verweıisvertahrens wundert INa  ; sıch, da{ß
auch vorkommt, da einıge erweılise überhaupt 1Ns Leere gehen (3 VO „Diakon“
„amtlıches Priestertum“; dieses Stichwort o1bt ber nıcht: be] dem Verweıs VO „Con-
secratıo“ autf „Eparch“ o1bt CS immerhın das Stichwort „Eparchie“; da{fß der inhaltlıche
Zusammenhang hıer eınen Verweıs rechtfertigt, wırd INan treilich bezweıfeln). Die
mechanıiısche Erstellung der erweıse führt natürlich uch Verweısen, die inhaltlıch
unpassend sıiınd Der Beıtrag „Affıliation“ verweılst auf die damıt verwandten hoch-
schulrechtlichen Begriffe „Aggregation“ und „Inkorporation“. Wenn INnan darauthın
den Beıtrag „Aggregation“ lıest, stellt Inan ber fest, da{fß lediglich die ordensrechtli-
che Bedeutung dieses Begritfs behandelt Ahnliche Beispiele ließen sıch beliebig VeOeI-
mehren. Auf der anderen Seıite führt das dargestellte Vertahren dazu, da{fß erweıse teh-
len, die inhaltlıch ANSCINCSSCH SCWESCH waren. erwähnt der Beıtrag „EKD uch
den Bevollmächtigten des Rates der EK  C be1 der Bundesregierung. Dıeser wiırd 11U
ber dem Stichwort „Der Bevollmächtigte“ also MI1t rtiıke. behandelt, da{fß
I11all 1m Beıtrag „EKD VOTr dem Wort „Bevollmächtigter“ nıcht eintach einen Verweıs
einfügen konnte. Natürlich hätte mMan 1n einem solchen Fall den Verweiıs auf „Der Be-
vollmächtigte“ 1n Klammern hinzufügen sollen. Insgesamt sınd 1mM Bereich der erweılse
die Mängel ach Auffassung des Rez orofß, da{ß die Schriftleitung darüber achden-
ken sollte, 1m Rahmen dessen, W as die bıslang geschaffenen Fakten noch zulassen, einen
grundsätzlıch anderen Weg einzuschlagen, nämlı;ch die erweıse nıcht primär nach
chanıschen, sondern ach inhaltlıchen Kriterien erstellen, auch Wenn das vielleicht
mehr Mühe macht.

Dıi1e Lexikonbeiträge sınd durchgehend arum bemüht, 1mM Hınblick autf Rechtslageun! Liıteratur den aktuellen Stand wıederzugeben. Gerade einıge römische Dokumente
aus
ausfüUnNgSier Zeıt (Z „Apostolos “  Suos  „ 99- tuendam fiıdem“) werden häufiger und

hrlicher behandelt, als ihr tatsächliches Gewicht erwarten lassen würde Im
Hınblick aut das Motu Proprio MP) 99- tuendam idem“ und die damıiıt 1N-
hängenden Fragen Glaubensbekenntnis und Treueıid se1 dieser Stelle auf eın PaarUngenauigkeıten hingewiesen: (1) Im Artikel „Antimodernisteneid“ behauptet AlfredRınnerthaler, dieser Eıd se1 1m Fe 1967 „durc. eine NCUC, ebentalls das Glaubens-
bekenntnis anschliefßende, kurze un! bündige Eidesformel“ ETISECLZT worden. Rınnertha-
ler meınt hıer die kurze Formel (nur eın Satz), die 1mM Jahre 1967 die Stelle der trühe-
TCI), längeren Zusätze Z Glaubensbekenntnis gemäfß der „Professio fide: trıdentina“
PFrAR Dabe!i handelte siıch ber nıcht eiıne „Eıdesformel“; der 196/ weggefallene„Antımodernisteneid“ wurde damals nıcht durch eınen Eı ErSEtzZ: (2) Im YTf1=
kel „Bischofseid“ erwähnt Ilona Riedel-Spangenberger zutreffend die ulı 1987
dafür erlassene 1ECUC Formel, erklärt dann ber Unrecht, diese Formel habe Ja-
Uar 1989 eıne „Neuregelung“ ertahren. Tatsächlich hat sıch durch den 1989 eingeführ-
ten TIreue1ı1d der 1n 633; 5°—8 gENANNTLEN Personen der Formel des Bischotseids
nıchts geändert, S1e blieb dieselbe WwW1e€e se1t 1987 Zumindest irreführend 1st auch die
Aussage des nachfolgenden Satzes, die Formel VO 1989 se1l 1m Jahre 1998 „1N
Fassung ubliziert“ worden. Die Publikation der Fassung VO 1989 erfolgte bereits 1m
selben ] in AAS 81 (1989) 106 Be1 der Publikation 1n AAS 90 (1998) 543 andelt
sıch einen unveränderten Nachdruck derselben Formel. (3) In anl Wırths Artıkel
Bıa werden Treue1id und Glaubensbekenntnis verwechselt. Er rklärt, das „Ad
tuendam fidem“ habe 1n bezug auf den Treueıid einıge Ergänzungen und Verdeutlichun-
gCn ZUuU (TE und ORI gebracht. Tatsächlich ezieht sıch dieses ber nıcht auf
den Treueıd, sondern auf die Zusätze ZU Glaubensbekenntnis. (4) Fragwürdıg 1st
schliefßlich die allerdings häufig anzutreffende Behauptung, das 99- tuendam
iidem“ solle 1m Hınblick auf Theologen die „diszıplinierende Funktion“ des Strafrechts
„verstärken“ (so Ren  e Pahud de Mortanges 1m Artıkel „Delıkt“) Tatsächlich tührte
dieses keine schärferen Strafen eın, als S1e 1mM C166 und 1m CEO bereıts für die
hartnäckige Ablehnung VO Lehren des authentischen Lehramts vorgesehenDaß das NUuUunNn die Ablehnung VO „als endgültig halten vorgelegten“ Lehren mıt
derselben Strate belegt, nämlich eıner „gerechten Strafe“, und nıcht WI1e 1m Falle der

hen Strafrechts dar.
aresıe mıiıt der Exkommunikation, stellt tendenziell her ıne Lockerung des ırchli-
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Ohne Z weıtel wırd das T1ECUC Lexikon einem Standardwerk werden. Bislang hätte
[11all vergleichbare lexikalische Intormationen wohl als ersties ın der dritten Auflage des
LIhK gesucht. Demgegenüber hat das LKStKR nıcht 1U den Vorteıl orößerer Ausführ-
ıchkeit un der Berücksichtigung des evangelischen Kirchenrechts, sondern uch den
eınes Preıises, der dıe Anschaffung tür die Handbibliothek des Kırchenrechtlers noch e1-
nıgermaßen möglıch macht. RHODE

PAWLAS, ÄNDREAS, Dıie utherische Berufs- UN Wirtschaftsethik: FEıne Einführung.Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 2000 X1V/286 S) ISBN BFE T ROLD
Der Autor behandelt zunächst konzeptionelle Möglıchkeiten und renzen se1ines

Vorhabens und die konkreten Anfänge eiıner lutherischen Wırtschafttsethik als Arbeıits-
und Berutsethik, sodann deren theologische un ökonomische Grundlagen un! ihre
Anwendung auf betriebliche Entscheidungen und Verantwortung in Staat und Gesell-
schaft. Er lehnt eiNe Eıgengesetzlichkeit VO Wırtschaftt und ökonomischer Vernuntt 1mM
Namen des Christentums ab (Z 4, 99; 110% mıt dieser Vernunft scheint eiınen kurz-
sichtigen, egoılstischen Vernunftgebrauch meınen, den Inanll eher als Unvernunft be-
zeichnen müßte. So verwechselt wohl den berechtigten Gebrauch der utonomen
Vernuntt mıiıt einem uftonomen Gebrauch der Vernuntt und wiırd damıt uch der luthe-
rischen Unterscheidung VO Gesetz der Vernuntt zugänglich) und Evangelium al-
lein 1mM Glauben als wahr erkennbar) kaum gerecht. In den Fufßnoten werden I1Zef-
telkästen VO unwichtigen ıtaten belıiebiger utoren ausgeleert (wobei uch mehrtach
unmıttelbar aufeinander tolgende Texte 4US eın und derselben Quelle jedesmal mıiıt voll-
ständıger Herkunftsangabe e  C versehen werden) Als Stilprobe und Beispiel für
die allenthalben angewandte neblige Argumentatıon: „Wenn Wıngren 1n der (unvermit-
elten) lutherischen Lehre VO: Beruf Elemente der ‚Passıvıtät und Genügsamkeıt‘ sıeht,
mag S1e Ja auf schwedische Verhältnisse bezogen tatsächlich 1n Kleinstadt und flachem
Land ıhr ‚natürliches Miılieu‘ haben.‘ (62) Luther selbst kommt vergleichsweise wenı1g

Wort, und seıne Aussagen werden kaum SCHAUCI erläutert. Leider finden sıch unge-wöhnlich viele Druckfehler (insbesondere uch viele grammatikalische Kongruenztfeh-ler, Verdoppelungen der Auslassungen VO Wörtern). KNAUER

LECHNER, MARTIN, Theologie ıIn der sozialen Arbeit. Begründung un! Konzeption eiıner
Theologie Fachhochschulen für Sozıale Arbeit (Benediktbeurer Studien; 8 Mün-
chen Don Bosco 2000 2361 d ISBN 2 / 0781271331
Der Vert. dieser bei Fuchs eingereichten Habiılitationsschriuft geht VO der eob-

achtung AaUS, dafß der Carıtassektor „der weıtesten säkularısierte Bereich kırchlicher
Arbeit“ Zertafß) ist, dafß Theologie Fachhochschulen (FH) für Soz1iale Arbeit das
1st der Nachfolgebegriff für Sozialwesen und der Oberbegriff für Sozialarbeit und ‚O7Z1-
alpädagogik) iın kontessioneller Trägerschaft 1Ur als freiwilliges Wahltach gelehrt wiırd,
weıthiın Indoktrinationsverdacht steht un! staatlıchen Fachhochschule als
Fach überhaupt nıcht exıstlert. Natürlich weıfß Lechner, da{fß Inan Studierende nıcht ZU
Hören theologischer Vorlesungen zwıngen kann. och zwischen Zwang ZU Theolo-
giestudıum und dessen Abwesenheit möchte iragen, wI1e€e eıne Theologie begründetund konzipiert werden müßßste, die sıch 1in der Ausbildung VO: Sozijalberuten katholı-
schen Fachschulen als nehmende Bezugswissenschaft etablıeren und vıtalıisıe-
rend wırken kann.

Lechner, der als romovı1erter Theologe und Diplom-Sozialpädagoge (FH) all einer
theologischen Faku tat w1e uch eiıner für Soz1ale Arbeit (Benediktbeuern) Lehr-
aufträge wahrnimmt, nın 1n eiınem Ka zunächst fünf Tendenzen, die die Aktualı-
tat der VO ıhm aufgeworfenen Problemati bel C nämlıich: die mıiıt der Protessionalıi-
sıerung einhergehende Entethisierung des SO7Z1 Handelns der Kırche; die mıt demalı
entwickelten Sozialstaat wachsende Säkularısierung des Helfens; die Diskussion die
Kırchlichkeit der arıtas und iıhrer Miıtarbeıiter; die Herausforderung, die VO: der aktu-
ellen Debatte die Etablierung einer Sozialarbeitswissenschaft ausgeht SOWIe der
die Adresse der akademischen Theologie gerichtete orwurt der Diakonievergessenheit.
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